
Die Koalitionsfraktionen haben in
Zusammenarbeit mit Mehr Demokra-
tie e.V. einen Gesetzentwurf für mehr
Bürgerbeteiligung auf kommunaler
Ebene in Thüringen erarbeitet und
bringen ihn in den Landtag ein. Die
Instrumente der direkten Demokratie
auf kommunaler Ebene sollen für die
Thüringer Bürger erweitert und deren
Anwendung erleichtert werden. Im
letzten Jahr wurden die Eckpunkte
für einen entsprechenden Gesetzent-
wurf von den Koalitionsfraktionen ge-
meinsam mit dem Mehr Demokratie
e.V. im Landtag öffentlich vorgestellt
und diskutiert. Die Anregungen sind
in den Gesetzentwurf für ein „Thürin-
ger Gesetz zur direkten Demokratie
auf kommunaler Ebene“ eingeflos-
sen.

Zu einer Informationsveranstal-
tung zum Ende des Modellprojekts
„Weiterentwicklung der Thüringer
Grundschule“ lädt die Fraktion DIE
LINKE am Dienstag, den 15. März, 18
bis 20.00 Uhr in den Thüringer Land-
tag, Käte-Duncker-Saal (F 101), ein.
Die Veranstaltung soll die Personal-
räte und die Elternvertretungen über
die gefundenen Lösungen der Über-
leitung der Beschäftigten in den Lan-
desdienst und die Weiterentwicklung
der Grund- und Gemeinschaftsschu-
len zu Ganztagsschulen informieren.
Die Veranstaltung eröffnen Frakti-
onsvorsitzende Susanne Hennig-
Wellsow und Bildungspolitiker Tor-
sten Wolf. Vertreter des Bildungsmi-
nisteriums stehen zur Beantwortung
der Fragen zur Verfügung.

Auf Antrag der CDU-Fraktion wur-
de in der Februar-Plenarsitzung des
Landtags im Rahmen einer Aktuel-
lem Stunde zum Thema „Gebietsre-
form in Thüringen: Bürgerbeteili-
gung sichern - Kommunale Selbst-
verwaltung achten“ diskutiert. Im
Folgenden Auszüge aus dem Plenar-
protokoll:

Gudrun Holbe, CDU:
Rot-Rot-Grün will eine Gebietsreform

bis 2018 im Schweinsgalopp durch-
peitschen, ohne echte Beteiligung der
Kommunen, der Bürger und unter

(Zwischenruf Frank Kuschel, DIE LIN-
KE: Das ist gelogen! Das ist gelogen!)

Missachtung verfassungsrechtlich
garantierter Selbstverwaltungsgaran-
tie. Das höchste Gut, verankert im
Grundgesetz, Artikel 28, und auch in
unserer Thüringer Verfassung, ist das
Recht auf kommunale Selbstverwal-
tung. Auch hier erkenne ich eine Miss-
achtung der Kommunen. Nicht nur die
Bürgerbeteiligung lassen Sie außer
acht, ich habe es bereits erwähnt, die
zeitlich ausreichende Beteiligung der
kommunalen Familie wird ignoriert. Ich
bitte Sie, Herr Minister, werte Regie-
rung, die Zeitschiene zu überdenken.

(Frank Kuschel: Wie viel Zeit wollen
Sie denn haben? 25 Jahre?)

Sie kann so nicht funktionieren. Oh-
ne eine Beteiligung der Bürger in die-
sem Land, ohne eine Beteiligung der
kommunalen Familie werden Sie fatal
scheitern.

Frank Kuschel, DIE LINKE:
Wer tatsächlich Bürgerbeteiligung

will, so wie es die CDU hier in dem An-
trag formuliert, muss dafür Sorge tra-
gen, dass die Gemeinden leistungsfä-
hig sind, sodass tatsächlich sowohl die

Den Wegfall eines der bisher
neun Bundestagswahlkreise in
Thüringen und die Abgabe an Bay-
ern  hat Susanne Hennig-Wellsow
scharf kritisiert. Die Repräsentati-
on Ostdeutschlands im Bundestag
sei ohnehin schwach und werde
jetzt weiter reduziert. Die Vorsit-
zende der Linksfraktion und Lan-
desvorsitzende der LINKEN
spricht sich für eine Mindestreprä-
sentationsquote Ostdeutschlands
aus. Dass offenbar zunächst der
Wahlkreis von CDU-Generalsekre-
tär Peter Tauber in Hessen betrof-
fen war und es starke Indizien ge-
be, dass der Bundesinnenminister
zugunsten seines Parteifreundes
alle Register gezogen habe, mache
die Angelegenheit noch problema-
tischer und delikater. „Thüringen
ist offenbar zur Manövriermasse
von CDU-Interessen geworden.“
Der inneren Einheit sei damit ein
Bärendienst erwiesen worden. 

Die rechtliche Ausgestaltung  ei-
ner Mindestrepräsentationsquote
Ostdeutschlands hinsichtlich der
Bundestagswahlkreise sei zu dis-
kutieren. Bereits jetzt erhielten
spezifisch ostdeutsche Anliegen
lange nicht den notwendigen Stel-
lenwert, ein Beispiel sei die immer
noch fehlende Rentenangleichung.
Eine weitere Reduzierung der ost-
deutschen Repräsentation sei
nicht zu akzeptieren. „Die Bundes-
tagsabgeordneten, die den Neuzu-
schnitt der Wahlkreise noch be-
schließen müssen, sind dringend
aufgerufen, korrigierend einzugrei-
fen. Das ist nicht zuletzt deshalb
nötig, um die Wahlverdrossenheit
nicht noch weiter zu steigern.“

Landtagssitzungen: 

Die nächsten Plenarsitzungen
des Thüringer Landtags sind anbe-
raumt am 16. und 17. März, am
20. und 21. April sowie in der Zeit
vom 18. bis 20. Mai. Die letzten
Sitzungstage vor der parlamentari-
schen Sommerpause finden vom
22. bis 24. Juni statt.

Bei Interesse an Teilnahme an ei-
ner der Sitzungen auf der Besu-
chertribüne im Erfurter Landtag
bitte rechtzeitig in der Geschäfts-
stelle der Fraktion DIE LINKE mel-
den (Tel. 0361 3772295).

Immer auf dem Laufenden im
Internet unter: 

www.die-linke-thl.de

Vor dem Hintergrund der in Thürin-
gen anstehenden Funktional-, Ver-
waltungs- und Gebietsreform und
dem im Dezember von  der Landesre-
gierung beschlossenem  Leitbild „Zu-
kunftsfähiges Thüringen“  wurde jetzt
der erste Entwurf eines Vorschaltge-
setzes zur Durchführung einer Ge-
bietsreform vom Kabinett zur Anhö-
rung freigegeben. Dies hat der Ar-
beitskreis „Inneres und Kommuna-
les“ der Fraktion DIE LINKE zum An-
lass genommen für eine Informati-
ons- und Diskussionsveranstaltung
unter dem Motto „Wie weiter mit
dem Vorschaltgesetz“. Dazu sind alle
Interessierten herzlich eingeladen
am Mittwoch, den 23. März, um 17
Uhr in den Thüringer Landtag in Er-
furt, Raum 440. 
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Vorschaltgesetz Mehr Demokratie Grundschulhorte

Wahlkreise

gemeindlichen Organe als auch die
Bürgerinnen und Bürger etwas zu ent-
scheiden haben. Die Situation jetzt ist
eine ganz andere. Und trotz Hilfspro-
grammen in den Jahren 2013, 2014
und 2015, trotz zweistelliger Millionen-
beträge bei Bedarfszuweisungen ist es
nicht gelungen, die kommunale Ebene
insgesamt leistungsfähig aufzustellen.

Selbst der CDU dürfte nicht entgan-
gen sein, dass landauf und landab über
die jetzt eingeleitete Reform diskutiert
wird. Wenn das stimmen würde, was
Sie hier behaupten, da müsste Schwei-
gen im Wald sein. Wenn also niemand
beteiligt wird, würde niemand diskutie-
ren – aber es diskutieren alle. Überall
wird diskutiert. Die Menschen in Thü-
ringen haben sich gerade zur Diskussi-
on eingeladen gefühlt. Im Übrigen wür-
de die Debatte noch an Dynamik ge-
winnen, wenn die CDU jetzt mal sagen
würde, worin sie die Alternativen sieht.

(Maik Kowalleck, CDU: Ja, wer ist
denn in der Regierung?)

Die Alternative bei der CDU – das
haben wir bei der Haushaltsdebatte
gesehen – heißt entweder „Schweigen
im Wald“ oder „Wir lassen alles so, wie
es ist“. Das kann natürlich nicht die Al-
ternative sein. Das nehmen Ihnen auch
die Leute nicht mehr ab. Deswegen de-
battiert man auch nicht über Sie, son-
dern ausschließlich über uns. Der Ge-
samtprozess beinhaltet eine Vielzahl
von Beteiligungsmöglichkeiten. Der In-
nenminister hat den ersten Kabinetts-
durchlauf realisiert, jetzt gibt es eine
Anhörung im Rahmen der Landesregie-
rung, es wird im parlamentarischen
Verfahren eine Anhörung geben.

(Christina Tasch, CDU: Und dann
macht Ihr, was Ihr wollt!)

Für alle Gemeindeneugliederungs-
maßnahmen, das wissen Sie, ist im Ge-

setzgebungsverfahren eine Auslegung
vorgesehen, sechs Wochen muss der
Gesetzentwurf ausgelegt werden. Dort
können Anregungen, Hinweise vorge-
bracht werden, die sind dann im Innen-
ausschuss abzuwägen. Also Ihre Be-
fürchtungen, dass nicht ausreichend
Beteiligungsmöglichkeiten bestehen,
gehen ins Leere. Die Leute nutzen sie
auch. Es gibt jetzt sogar eine Initiative
für ein Volksbegehren. Ich freue mich
darauf, denn das kann spannend wer-
den. Insbesondere warte ich auf den
Gesetzentwurf, der zum Gegenstand
des Volksbegehrens gemacht werden
soll.

(Simone Schulze, CDU: Den sollten
Sie machen!)

Denn ein Volksbegehren zu dem In-
halt „Wir lassen alles so, wie es ist“ ist
unzulässig. Die Initiatoren müssen
schon einen Vorschlag machen, wie sie
denn was geändert haben wollen. Dar-
auf bin ich mal gespannt, denn Sie als
größte Opposition, meine Damen und
Herren von der CDU, können das ja
nicht leisten. Hier wurde gesagt „Ver-
waltungsgemeinschaften haben sich
bewährt.“  Ich darf zitieren aus der
„Ostthüringer Zeitung“ vom
14.10.2014. Dort hat die damalige Mi-
nisterpräsidentin Lieberknecht formu-
liert: VGs sind Auslaufmodelle und eine
CDU-geführte Landesregierung wird in
den ersten 100 Tagen ein Gesetz zur
Abschaffung der Verwaltungsgemein-
schaften vorlegen. 

Der politische Irrtum ist mir persön-
lich ja nicht fremd. Aber da müssen Sie
jetzt mal sagen, warum vor zwei Jahren
Ihre Vorzeigepolitikerin die Verwal-
tungsgemeinschaften abschaffen woll-
te und jetzt auf einmal wollen Sie alles
so lassen, wie es ist. Haben Sie neue
Erkenntnisse oder liegt es jetzt nur
daran, weil Sie Opposition sind? Also
ganz so ist es nicht.                                
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„Ihre Befürchtungen 
gehen ins Leere“
Aus dem Plenarprotokoll der Debatte zur Bürgerbeteiligung bei der Gebietsreform


